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Planen

Abb. 2. Birkengruppe an Bachufer

meinden Beispiele einer guten Gestal-

tung fir typische Landschaftselemente

Wie Waldrander und Ufer aufzeigen las-

sen. Fir die Gestaltung des Glattlaufes

Wurden zum Beispiel folgende Mass-

nahmen vorgeschlagen:

— Ausbau des Weges auf dem einen
Uferdamm zum Spaziergang mit
guter Chaussierung;

— Ergénzung der typischen, sich wie-
derholenden Baumgruppen, insbe-
sondere der Birkengruppen;

= Abschnittweise Schaffung von fol-
genden Ausstattungen: Wetterunter-
stand, Sitzgelegenheiten, Papier-

korbe, Feuerstellen und Kinderspiel-
platze;

— gelegentlichistam Wassereine Platt-
form zum Fischen, Sitzen, Meditieren
usw. einzurichten (siehe Abb. 3).

Verdecken von Hésslichkeiten
Erschliessungs- und Versorgungsanla-
gen der Siedlungsgebiete fihren in der
Regel auch durch den Landschafts-
raum und bringen oft betrachtliche
Eingriffe in die Landschaft. Mit geziel-
ten Aufforstungen kénnen Autobahn-
strecken, Abwasserreinigungsanlagen
und andere technische Werke abge-
deckt werden. Aber Baumgruppen, die
forstrechtlich als Wald bezeichnet wer-
den, entziehen sich der Kompetenz der
Privaten und des Gemeinwesens.
Mochte die Gemeinde Uber die von ihr
anzulegenden Baumpflanzungen im
Bereiche technischer Werke selbst be-
stimmen, so muss sie «Parke mit exoti-
schen Baumen» anlegen, damit sie das
eidgendssische Forstrecht umgehen
kann. Werden einheimische Baumarten
gepflanzt, so muss der Grundeigentl-
mer beflirchten, dass sein Grundstuck
eines Tages dem Forstrecht unterstellt
wird. Kann man dem Grundeigentimer
verargen, dass er am liebsten nichts
tut?

Was kann das Gemeinwesen tun?

In einer weitern Phase der Gemeinde-
planung kann die néhere und fernere
Umgebung des Siedlungsgebietes fiir
Erholungssuchende besser gestaltet
werden. Mdgliche Massnahmen sind:

— Bénke, Feuerstellen, Liegewiesen

und Rastplatze mit Papierkérben am
Waldrand oder im Wald

— kleine, chaussierte Parkplatze an ge-
eigneten Orten, wenn moglich auf
Restflachen und Parkierungserlaub-
nis auf Ooffentlichen und privaten
Parkplatzen im Siedlungsgebiet

— Wochenendfahrverbote in die Wal-
der

— gezielte Trasseeflihrung der Fuss-
und Wanderwege entlang der Wald-
rander und im Wald, um insbeson-
dere Forst- und Landwirtschaft vor
Schéden zu bewahren

— Pflanzung und Erhaltung von Bau-
men, Baumgruppen, Baumreihen
und Hecken, um den Erholungswert
der ndheren und ferneren Umgebung
zu erhdhen.

Wir wissen, dass es in jeder Gemeinde

Naturbegeisterte gibt, die mit Freuden

geeignete Massnahmen vorschlagen

und, wenn das Gemeinwesen einlenkt,

an der Realisierung selbst tatkréaftig

mithelfen.

Flussuferbereich

Gerichtsentscheide liber
den Schutz des Waldes

Dr. R. Stiideli, Fiirsprecher, Bern

Der Bund hat durch das Bundesgesetz
vom 24. Marz 1876 betreffend die eid-
gendssische Oberaufsicht Gber die
Forstpolizei im Hochgebirge den Wald
In den Bergen geschiitzt. Er hat diesen
Schutz am 11. Oktober 1902 durch das
Bundesgesetz betreffend die eidgends-
sIS.Che Oberaufsicht tGber die Forstpoli-
Zel auf den gesamten Wald ausge-

dl_éhnt. Dessen beriihmter Art. 31 lautet
Wie folgt:

1) Das Waldareal der Schweiz soll nicht ver-

Mindert werden.

b) Ausreutungen in Nichtschutzwaldungen
edtrfen der Bewilligung der Kantonsregie-
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rung, solche in Schutzwaldungen derjeni-
gen des Bundesrates.

3) Die Kantonsregierung wird betreffend
Nichtschutzwald, der Bundesrat betreffend
Schutzwald entscheiden, ob und inwieweit
fr solche Verminderung des Waldareals Er-
satz durch Neuaufforstung zu bieten sei.

In den sturmischen sechziger Jahren
dieses Jahrhunderts, als fast jeder-
mann der wirtschaftlichen Entwicklung
Tar und Tor o6ffnen wollte, war der
Wald infolge einer zu wenig harten
Rodungspraxis vor allem in bevorzug-
ten Siedlungs- und Erholungsgebieten
da und dort gefahrdet. Harte Auseinan-
dersetzungen waren die Folge, Ausein-

andersetzungen, in denen sich auf
forstlicher Seite alt Kantons-Oberforst-
meister Dr. E. Krebs, Winterthur, am
eindeutigsten und am wirkungsvollsten
fir die Walderhaltung eingesetzt hat.
Seinem Wirken ist es weitgehend zu
verdanken, dass zum Beispiel die Ziir-
cher Regierung eh und je dem Schutz
des Waldes den Vorrang zuerkannt hat.
Durch ein Bundesgesetz vom 18. Marz
1971 sollten die Zusténdigkeiten der
Kantone erweitert werden. Wie leiden-
schaftlich damals die Auseinanderset-
zungen um den Wald waren, zeigt die
Tatsache, dass die Vertreter der VLP
1970 in der Sitzung einer parlamentari-
schen Kommission durchblicken lies-
sen, die VLP musse sich tuberlegen, ge-
gen die Gesetzesrevision das Referen-
dum zu ergreifen, sofern diese zur Ab-
schwachung des Waldschutzes fiihren
sollte. Es kam dann eine Einigung zu-
stande, so dass heute Art. 50 Abs. 2 des
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Bundesgesetzes Uber die Forstpolizei
von 1902 wie folgt lautet:

Der Bundesrat kann einzelne, ihm auf
Grund dieses Gesetzes zustehende Befug-
nisse ganz oder teilweise auf die Kantone
Ubertragen. Jedoch kénnen sie nur fur die
Bewilligung von Rodungen im Schutzwald-
gebiet gemaéss Art. 31 Absatz 2 bis zu einer
Flache von 30 Aren im Einzelfall zustéandig
erklart werden. Uber die Behandlung von
Rodungsgesuchen erlasst der Bundesrat
besondere Richtlinien.

Am 25. August 1971 erliess dann der
Bundesrat einen Beschluss uber die
Anderung der Vollzugsverordnung zum
Bundesgesetz betreffend die eidgenos-
sische Oberaufsicht tUber die Forstpoli-
zei, in der die Anforderungen an
Rodungen erheblich verscharft wur-
den. So bestimmt nunmehr Art. 26 die-
ser Verordnung folgendes:

1) Rodungen durfen nur bewilligt werden,
wenn sich hieflr ein gewichtiges, das Inter-
esse an der Walderhaltung Uberwiegendes
Bedirfnis nachweisen lasst.

2) Es diirfen keine polizeilichen Griinde ge-
gen die Rodung sprechen.

3) Das Werk, fiur welches die Rodung be-
gehrt wird, muss auf den vorgesehenen
Standort angewiesen sein. Finanzielle Inter-
essen, wie moglichst eintragliche Nutzung
des Bodens oder billige Beschaffung von
Land, gelten nicht als gewichtiges Bediirf-
nis im Sinne von Abs. 1.

4) Dem Natur- und Heimatschutz ist gebiih-
rend Rechnung zu tragen.

In den letzten Jahren bot sich dem
Bundesgericht, dem Eidgendssischen
Departement des Innern, dem Bundes-
amt fur Forstwesen und kantonalen In-
stanzen mehrfach Gelegenheit, die
Tragweite dieser Bestimmungen fest-
zulegen. Hier sind vor allem zwei
neuere Entscheide zu erwéahnen, die —
nach unserem Daflirhalten mit guten
Grinden — vom Bundesgericht, das auf
Beschwerden des Schweizerischen
Bundes fiir Naturschutz hin zu urteilen
hatte, anders entschieden wurden. Im
einen Fall hatte die Kantonsregierung
einer Burgergemeinde die Rodung von
2910 m2 Waldareal zur Schaffung von
Bauplatzen fur Ferienhauser bewilligt.
«Der Erlés aus dem Verkauf des zu
rodenden Waldgrundstiickes soll die
Finanzierung der dringend notwendi-
gen Renovationsarbeiten am Schloss
von . .. ermoglichen» (BGE 103 | b 51).
Das Bundesgericht stellte fest, zwi-
schen der in Frage stehenden Rodung
und der Erhaltung des Schlosses be-
stehe kein rdumlicher oder sachlicher,
sondern ausschliesslich ein finanzieller
Zusammenhang. Die Vorschrift, dass
finanzielle Interessen eine Rodung von
Wald nicht rechtfertigten, gelte auch
fur die Gemeinden. «Dass ein Gemein-
wesen flr bedeutende, im o6ffentlichen
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Interesse liegende Werke... Mittel
braucht und mit der Finanzierung auf
dem ordentlichen Wege Mihe hat,
kann an sich kein Grund sein, durch
Bewilligung einer Rodung den Verkauf
von Bauland zu ermdglichen» (BGE
103 1b 52). Im andern Falle hatte der
Regierungsrat des Kantons Solothurn
einer Blrgergemeinde die Bewilligung
erteilt, Wald voriibergehend zu roden,
um im Wald eine im unbewaldeten Ge-
biet bestehende Kiesausbeutung, die
erschopft war, weiterzufiihren. Das
Bundesgericht fiihrte aus, auch eine
voribergehende, aber doch Vviele
Jahre, ja Jahrzehnte bestehende Ver-
minderung des Waldes sei nach dem
Sinn und Zweck des Forstpolizeirech-
tes nur zu bewilligen, wenn ein gewich-
tiges Bedurfnis den Verzicht auf die
dauernde integrale Walderhaltung zu
rechtfertigen vermdge. Es kam zu fol-
gendem Schluss: «Die Auffassung des
Regierungsrates, das 6ffentliche Inter-
esse an der Weiterfuhrung der intensi-
ven Kiesausbeutung am vorgesehenen
Ort Uberwiege das Interesse an der
dauernden integralen Erhaltung des
betroffenen Waldes, beruht auf einer
sachlich Uberzeugenden Abwéagung
und steht mit Art. 26 der Forstpolizei-
verordnung im Einklang» (BGE
103 Ib 63).

Aufschlussreich ist im weitern ein Ent-
scheid des Eidgendssischen Departe-
ments des Innern, das am 11. Januar
1977 einer Aargauer Gemeinde die
Rodungsbewilligung fir Waldareal zur
Schaffung von Industrieland eindeutig
ablehnte. Im Mérz 1977 wurde hiezu im
Pressedienst der Schweizerischen Ver-
einigung fur Landesplanung folgendes
geschrieben:

In der Begriindung wird unter anderem aus-
geflhrt, der Bund dirfe keine Rodungsbe-
willigung erteilen, wenn nicht Gewahr dafir
geboten wird, dass das Landschaftsbild ge-
schont oder gegebenenfalls ungeschmalert
erhalten bleibt. Der Schachenwald an der
Aare wird in dieser Gemeinde von Wande-
rern, Touristen und Naturfreunden haufig
begangen. Er bildet eine Erholungsland-
schaft. Eine Rodung widersprache auch den
Belangen des Gewasserschutzes und der
Raumplanung. Zudem besteht keine Stand-
ortsgebundenheit fur die Schaffung von In-
dustriebauland im Wald. Das Interesse der
Offentlichkeit an der Erhaltung des Scha-
chenwaldes mit seinen Schutz- und Wohl-
fahrtswirkungen Uberwiegt die rein wirt-
schaftlichen Interessen der Gemeinde bei
weitem. Wird Waldareal im Rahmen der
kantonalen oder kommunalen Raumpla-
nung als Bauzone eingezont, so hat dies im

Blick auf die Forstgesetzgebung keinerlei
Rechtswirkungen (BGE 101 Ib 313).

Abschliessend sei noch auf drei Ent-
scheide hingewiesen, die fir die Be-
hérden der Kantone und Gemeinden

von erheblichem Interesse sein dirften.
Das Verwaltungsgericht des Kantons
Aargau setzte sich in einem Entscheid
vom 29. August 1977 eingehend mit
dem Waldbegriff auseinander, wie er in
Art. 1 der schon wiederholt erwahnten
bundesratlichen Forstpolizeiverord-
nung enthalten ist (siehe Schweizeri-
sches Zentralblatt fiir Staats- und Ge-
meindeverwaltung 1978, S. 75ff). Am
30. November 1977 hatte das Bundes-
gericht die Regierung des Kantons
Graubiinden geschitzt, die eine Ge-
meindebauvorschrift als bundesrechts-
widrig erklart hatte, wonach im Wald
Fahrnisbauten ohne Beschrankung zu-
lassig sind. Zudem entschied es, die
Einbeziehung von Waldareal in die fir
die Berechnung der Ausnutzungsziffer
massgebende Bodenflache sei plane-
risch widersprichlich und insofern
willkurlich, weshalb ihr die Kantonsre-
gierung die Genehmigung verweigern
diurfe (siehe Schweizerisches Zentral-
blatt fir Staats- und Gemeindeverwal-
tung 1978, S. 166ff). Nun hat aber das
Verwaltungsgericht des Kantons Grau-
biinden am 27. September 1978 einen
Entscheid geféllt, der leider nicht wei-
tergezogen wurde. In diesem Entscheid
hat es die Berechnung einer Waldfla-
che von 384 m2 Flache, die zu einer
Bauzone gehorte, als zulassig erklart.
Zwischen Regierung und Verwaltungs-
gericht des Kantons Graubiinden be-
stehen also in dieser Frage offenbar
andere Auffassungen. Wir wollen uns
hier eines rechtlichen Kommentars ent-
halten, mochten aber feststellen, dass
aus sachlichen Griinden Waldareal auf
keinen Fall bei der Berechnung der
Ausnitzungsziffer benachbarter Bau-
ten mitberechnet werden sollte. Ob es
hiezu einer ausdriicklichen kantonalen
oder allenfalls kommunalen Vorschrift
bedarf, wird nédher abzuklaren sein. Am
besten ware es, wenn in den Zonenpla-
nungen das dem Wald benachbarte
Land auf eine Tiefe von etwa 15 bis 30
m keiner Bauzone zugewiesen wiirde.

Von Vorteil wére es wohl, in den
Zonenvorschriften festzuhalten, dass
dieser Waldstreifen bei der Berech-
nung der Ausnutzungsziffer nicht mit-
beriicksichtigt werden darf. Grundsatz-
lich dirfte eine solche Regelung fiir die
offentliche Hand keine Entschadi-
gungspflichten nach sich ziehen (vgl.
BGE 96 | 123ff).

plan3 1979



Teflon®ausgekleidete Rohre,
Kreuzstlicke, Reduzierflanschen,
T-Stlcke,
90°- und 45°-Bogen etc.

Teflon®ausgekleidete Armaturen:
Kugelhahnen, Klappen,
Filter, Ruckschlagventile,

Schauglaser etc.

Filterapparate und -anlagen,
Edelkunststoffe, Dichtungen,
Armaturen und Apparate
aus nichtrostendem Stahl usw.

1 Plastinox: ®

Anlagen und Apparate
fur hochkorrosive Medien

4123 Allschwil, Binningerstrasse 141
Telefon 061-635100

Plan3 1979

\\f"\‘

Lo

Guldager
Electrolyse AG
Vasserbehandlung

r-

Energietechnik...

interdisziplinar bearbeitet,
integral konzipiert und
wirtschaftlich optimiert
durch unsere Fachingenieure.

ENTEC suzmmcs

8032 Zirich « Dolderstrasse 18 « Telefon 01-4705 26

il

plan

Das Abonnementkannman
auch telefonisch bestellen.

065 214131

einstellen und die Sache lauft!

13



" jj

Internationaler Nutzfahrzeugkatalog

Catalogue international des véhicules utilitaires
Catalogo internazionale dei veicoli industriali
International Catalogue of Commercial Vehicles

Bilder, Daten und Details
liber Fahrzeuge, Aufbauten
und Zubehor.

Verlag Vogt-Schild AG,
4501 Solothurn 1

e

fahrzeug

Bestellung

Wir bestellen . . . . Expl. INUFA79
zum Preis von Fr. 24.— plus Porto.

Adresse:

Unterschrift:

Bitte einsenden an:
Verlag Vogt-Schild AG,
4501 Solothurn 1

203 I

4

5,
LE N

"

Das fithrende Standardwerk mit
dem 69-Daten-Quervergleich.
Nur der INUFA-Katalog ermog-
lichtden Quervergleichvon
2000 Fahrzeugen aus dem
gesamten europaischen Nutz-
fahrzeugangebot.

/

oder an jede Buchhandlung %



Kommunikation...

... lhr Problem, ... - Sonab

Brauchen Sie schnelle, unmissverstandliche Sonab AG, Kommunikations-Systeme
Kommunikations-Moglichkeiten Geschaftsleitung: Ringstrasse 16, 8600 Diibendorf, Tel. 01/821 47 11, Telex 57 288
® fir Ihre Disponenten? Verkaufsstelle: Stanserstr. 1, 6373 Ennetblrgen, Tel. 041/64 40 80, Telex 72 554
e fir den viel gesuchten Werkstattchef?

e flr Ihr Aussendienstpersonal ?

e fir den Chef, damit er auch auswarts
entscheiden kann?

® oder anderswo?

unsere Losung:

SONAB hat fur Sie die richtige Losung.

Es wurde zu weit fuhren, alle
Sonderheiten und Vorteile von Sonab-
Funkgeraten aufzuftuhren.

Nehmen Sie uns beim Wort,
nennen Sie uns Ihr Problem und lassen
Sie uns Ihnen die Losung prasentieren.

Besuchen Sie uns [J

formieren Sie uns bitte tiber Ihre Funkgerate [J

Sachbearbeiter

&
|
l
l
|
|
|
L

Filtergewebe und
Nadelfilze

@ fur Trocken- und Nass-Filtration
@® aus allen bedeutenden Synthesefasern (inkl. NOMEX®)
@® fertig konfektioniert zu:
— Filterschlauchen, Filtertaschen
— Trommelfilterbespannungen
— Filterpressenbelagen
— Filterkerzenlberztigen
® Meterware
@® eigener Reparatur- und Remlgungsserwce

Angst + Pfister ist alleiniger Generalvertreter der
FEZ-Austrofelt, Wien — fiir die Schweiz und FL

Verlangen Sie unsere Unterlagen!

~ . = 52-54, route du Bois-des-Fréres
Partner in vielen Teilen Téléphone 022 96 42 11

. 8052 Zurich - Thurgauerstrasse 66
/.p Angst-+Pfister i

plan3 1979 15



sauberes Wasser
saubere Luft

Unser Geschaftsbereich
Umwelttechnik

verfugt tuber folgende
Produkteprogramme:

— Steuer- und
Regelanlagen fiir
Wasserversorgungen

— vollautomatische
elektronische
Uberwachungsanlagen
fur Wasserversorgungen

— vollautomatische
Ozonanlagen
System VAR fiir Trink-,
Brauch- und Badewasser

— Ozonanlagen System VAR
fir die Abluft- und
Abwasserreinigung

i
£SAUTER
(0
Fr. Sauter AG
Geschaftsbereich Umwelttechnik

Loérracherstrasse 102, 4125 Riehen
Telefon 061-6712 67

- Unsere Erfahrung in der Behandlung
Ir und Aufbereitung
der verschiedenen Wasserarten.

]
bleten Unsere Spezialisten zur kostenlosen

5 Beratung.

Ihnen B Einkomplettes Angebotan Chemlkallen
Chlor
Chlordioxid
Eisenchlorid (Solfloc)
Javelwasser

WaSSG r Natriumbicarbonat

Natriumchlorit

naCh |h|’en Natro_r_ﬂauge
WunSChen Salzsaure

Rufen Sie uns
unter Tel.01 2110330 an

SCHRWEIRERISCHIE

an der Béreng\{avsifszigg SODAFABRIK
8022 Ziirich LA SOUDIERE SUISSE

16 plan3 1979



	Gerichtsentscheide über den Schutz des Waldes

